
Satzung über die Erhebung von Elternbeiträgen zur Offenen Ganztagsschule der 

Gemeinde Schwalmtal vom 21.06.2005 in der Fassung der 7. Änderung vom 15.05.2018 

 

 

Aufgrund des § 7 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO) in der 

Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV.NRW.S.666), zuletzt geändert durch 

Gesetz vom 03. Februar 2015 (GV.NRW.S.208), des § 9 des Schulgesetzes für das Land 

Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. Februar 2005 

(GV.NRW.S.102), zuletzt geändert durch Gesetz vom 06. Dezemer 2016 (GV.NRW.S. 1052) 

und des § 5 Abs. 2 des Gesetzes zur frühen Bildung und Förderung von Kindern 

(Kinderbildungsgesetz – KiBiz) vom 30. Oktober 2007 (GV.NRW.S. 462) in der z.Zt. 

gültigen Fassung hat der Rat der Gemeinde Schwalmtal in seiner Sitzung am 15.05.2018 

folgende Satzung beschlossen: 

 

 

 

§ 1 

Geltungsbereich 
 

Diese Satzung regelt die Erhebung von Elternbeiträgen im Rahmen des außerunterrichtlichen 

Angebotes "Offene Ganztagsschule" an den Grundschulen der Gemeinde Schwalmtal. 

 

 

§ 2 

Offene Ganztagsschule 

 

Die Offene Ganztagsschule bietet zusätzlich zum planmäßigen Unterricht an den 

Unterrichtstagen, an unterrichtsfreien Tagen (außer an Samstagen, Sonntagen und Feiertagen) 

und bei Bedarf in den Ferien Angebote außerhalb der Unterrichtszeit (außerunterrichtliche 

Angebote). Der Zeitrahmen erstreckt sich unter Einschluss der allgemeinen Unterrichtszeit in 

der Regel an allen Unterrichtstagen von 8.00 bis 16.00 Uhr. 

 

 

§ 3 

Elternbeitrag, Fälligkeit 

 

(1) Für den bereit gestellten Platz haben die Eltern entsprechend ihrer wirtschaftlichen 

Leistungsfähigkeit auf der Grundlage ihres mit dem Träger des außerunterrichtlichen 

Angebots geschlossenen Betreuungsvertrags monatlich öffentlich-rechtliche Beiträge 

zu den Jahresbetriebskosten zu entrichten. Mehrere beitragspflichtige Personen haften 

als Gesamtschuldner. 

 

(2) Wird bei der Vollzeitpflege nach § 33 SGB VIII den Pflegeeltern ein Kinderfreibetrag 

nach § 32 Einkommenssteuergesetz gewährt, treten die Personen, die diese Leistung 

erhalten, an die Stelle der Eltern. 

 

(3) Für die Teilnahme an den außerunterrichtlichen Angeboten der Offenen 

Ganztagsschule werden monatlich folgende Elternbeiträge erhoben: 

 

bis 13.000,00 € Jahresbruttoeinkommen  

monatliche Eigenleistung der Eltern      10,00 € 



 

bis 26.000,00 € Jahresbruttoeinkommen 

monatliche Eigenleistung der Eltern      36,00 € 

 

bis 39.000,00 € Jahresbruttoeinkommen  

monatliche Eigenleistung der Eltern      70,00 € 

 

bis 52.000,00 € Jahresbruttoeinkommen 

monatliche Eigenleistung der Eltern    105,00 € 

 

bis 65.000,00 € Jahresbruttoeinkommen 

monatliche Eigenleistung der Eltern    145,00 € 

 

über 65.000,00 € Jahresbruttoeinkommen 

monatliche Eigenleistung der Eltern    185,00 € 

 

 Besuchen Geschwisterkinder die OGS (auch verschiedene Offene Ganztagsschulen  

            innerhalb der Gemeinde) wird der Elternbeitrag für das 1. Geschwisterkind auf 50 %  

            des Beitrages nach § 3 Abs. 3 Satz 1 reduziert. 

 

            Bei gleichzeitiger Betreuung mindestens eines beitragspflichtigen Geschwisterkindes  

            in einer Tageseinrichtung für Kinder oder in Tagespflege gem. § 22 ff SGB VIII wird  

            der Elternbeitrag zur Offenen Ganztagsschule nach dieser Satzung auf 50 % des  

            Betrages nach § 3 Abs. 3 Satz 1 reduziert. 

 

            Besucht lediglich ein Geschwisterkind beitragsfrei das letzte Kindergartenjahr einer  

            Tageseinrichtung für Kinder, so wird der Beitrag für das 1. Geschwisterkind in der  

            OGS nach § 3 Abs. 3 Satz 1 in voller Höhe erhoben. 

 

            Ab dem 2. Geschwisterkind in der OGS wird kein Beitrag erhoben.  

 

(4) Im Falle des Absatzes 2 ist ein Elternbeitrag zu zahlen, der sich nach der zweiten 

Einkommensgruppe ergibt, es sei denn, nach Satz 1 ergibt sich ein niedrigerer Beitrag. 

Bei der Aufnahme und danach auf Verlangen haben die Eltern der Gemeinde 

schriftlich anzugeben und nachzuweisen, welche Einkommensgruppe ihren 

Elternbeiträgen zugrunde zu legen ist. Ohne Angaben zur Einkommenshöhe oder ohne 

geforderten Nachweis ist der höchste Elternbeitrag zu zahlen. 

 

(5) Einkommen im Sinne dieser Vorschrift ist die Summe der positiven Einkünfte der 

Eltern im Sinne des § 2 Abs. 1 und 2 des Einkommenssteuergesetzes. Ein Ausgleich 

mit Verlusten aus anderen Einkunftsarten und mit Verlusten des zusammen 

veranlagten Ehegatten ist nicht zulässig. Dem Einkommen im Sinne des Satzes 1 sind 

steuerfreie Einkünfte, Unterhaltsleistungen sowie die zur Deckung des 

Lebensunterhalts bestimmten öffentlichen Leistungen für die Eltern und das Kind, für 

das der Elternbeitrag gezahlt wird, hinzuzurechnen. Das Kindergeld nach dem 

Bundeskindergeldgesetz und entsprechenden Vorschriften und das Betreuungsgeld 

nach dem Bundeserziehungsgeldgesetz sind nicht hinzuzurechnen. Das Elterngeld ist 

ebenfalls bis zur Höchstgrenze von 300 EUR nicht zu berücksichtigen. Bezieht ein 

Elternteil Einkünfte aus einem Beschäftigungsverhältnis oder aufgrund der Ausübung 

eines Mandats und steht ihm aufgrund dessen für den Fall des Ausscheidens eine 

lebenslängliche Versorgung oder an deren Stelle eine Abfindung zu oder ist er in der 



gesetzlichen Rentenversicherung nach zu versichern, dann ist dem nach diesem Absatz 

ermittelten Einkommen ein Betrag von 10 v.H. der Einkünfte aus dem 

Beschäftigungsverhältnis oder aufgrund der Ausübung des Mandats hinzuzurechnen. 

Für das dritte und jedes weitere Kind sind die nach § 32 Abs. 6 

Einkommenssteuergesetz zu gewährenden Freibeträge von dem nach diesem Absatz 

ermittelten Einkommen abzuziehen. 

 

(6) Maßgebend für die Bemessung der Beitragshöhe ist das Einkommen des lfd. 

Kalenderjahres. Im Rahmen der erstmaligen Ermittlung dieses Einkommens oder im 

Rahmen einer zu aktualisierenden Berechnung aufgrund von Änderungen in den 

persönlichen und/oder wirtschaftlichen Verhältnissen sind die prognostizierten 

Einkünfte für das gesamte laufende Jahr zu berücksichtigen, wenn davon auszugehen 

ist, dass die Einkommenssituation voraussichtlich auf Dauer besteht. Eine 

Neufestsetzung des Elternbeitrages erfolgt ab dem Kalendermonat nach Eintritt der 

Änderung. Sollte aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen die Ermittlung des 

Einkommens des laufenden Kalenderjahres nicht möglich sein, ist zunächst auf das 

Einkommen des Kalendervorjahres zurückzugreifen. Änderungen der 

Einkommensverhältnisse, die zur Zugrundelegung einer höheren Einkommensgruppe 

führen können, sind von den Eltern unverzüglich anzugeben. Bei Überprüfung einer 

bereits erfolgten oder bei einer erstmaligen rückwirkenden Beitragsfestsetzung wird 

das tatsächliche (Jahres-)Einkommen im Jahr der Beitragspflicht zugrunde gelegt. 

Maßgebend ist hier das im Kalenderjahr insgesamt erzielte Einkommen, unabhängig 

vom genauen Kalenderjahr insgesamt erzielte Einkommen, unabhängig vom genauen 

Zeitpunkt des Zuflusses. Der sich danach ergebende höhere oder niedrigere 

Elternbeitrag ist grundsätzlich zum 01.01. eines jeden Jahres festzusetzen. 

 

 

(7) Der Beitragszeitraum erstreckt sich auf ein Schuljahr (01.08. - 31.07.). Es sind jeweils 

12 Monatsbeiträge einschl. Ferienmonat zu entrichten. Diese sind nach Bekanntgabe 

des Gebührenbescheides jeweils zum 01. eines Monats fällig. 

 

 

§ 4 

Zusätzliche Entgelte 
 

Die Träger des außerunterrichtlichen Angebots sind berechtigt, auf die Eltern bzw. auf die an 

die Stelle der Eltern tretenden Personen zusätzlich entstehende Kosten für die Verpflegung 

der Kinder umzulegen. 

 

 

§ 5 

Inkrafttreten 

 

Diese Satzung tritt am 01.08.2018 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Satzung der Gemeinde 

Schwalmtal über die Erhebung von Elternbeiträgen zur Offenen Ganztagschule der Gemeinde 

Schwalmtal in der Fassung der 6. Änderung vom 17.06.2015 außer Kraft.  

 

 

 

 


	Satzung ￼ber die Erhebung von Eltenbeitr￤gen zur Offenen Ganztagsschule der Gemeinde Schwalmtal vom 15.05.2018 - (Stand 08.0.pdf

